
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris BURES 12. Jänner 2015 
Parlament 
1017 Wien GZ. BMEIA-AT.4.15.09/0036-IV.2b/2014 
 
 
 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Johannes Hübner, Kolleginnen und Kollegen haben 
am 12. November 2014 unter der Zl. 3042/J-NR/2014 an mich eine schriftliche 
parlamentarische Anfrage betreffend „gefälschte Sprachzertifikate an österreichischen 
Botschaften“ gerichtet. 
 
 
Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
 
Zu den Fragen 1 bis 4:  
 
Im Zuge der Visumsantragstellung sind keine Sprachzertifikate vorzulegen, daher haben 
solche Dokumente keinen Einfluss auf das Visaverfahren. Sprachzertifikate sind hingegen bei 
der Beantragung von Aufenthaltstiteln vorzulegen.  
 
Anfang des Jahres 2014 wurden die österreichischen Behörden davon informiert, dass in 
Einzelfällen Fälschungen von Sprachzertifikaten an der deutschen Botschaft in Pristina 
sichergestellt worden sind. Es wurden umgehend sämtliche konsularische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der österreichischen Vertretungsbehörden in der Region informiert und 
sensibilisiert. In der Folge wurden an der Österreichischen Botschaft in Skopje drei 
Fälschungen identifiziert.  
 
 
Zu Frage 5:  
 
Den zuständigen Sicherheitsbehörden wurden alle verfügbaren Unterlagen zur Überprüfung 
übermittelt.  
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Zu Frage 6:  
 
Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Inneres wurden mit dem betroffenen 
Goethe-Institut Maßnahmen vereinbart, um die Verwendung gefälschter Sprachzertifikate 
hinkünftig auszuschließen.  
 
 
Zu Frage 7:  
 
In den letzten Jahren wurden zahlreiche Maßnahmen für ein missbrauchssicheres 
Visaverfahren gesetzt, insbesondere wurden die Abnahme und Speicherung biometrischer 
Daten als zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für die Beantragung von Visa bzw. 
Aufenthaltstitel eingeführt. 
 

Sebastian Kurz 
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